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Amtliche Bekanntmachungen 
 

Amt für Straßen und Verkehr 
 

98/2024 

Ungültigkeit einer Urkunde 
 
Der Auszug aus der Genehmigungsurkunde für den Verkehr mit Mietwagen mit dem amtli-
chen Kennzeichen E-MT 1005, Ordnungsnummer 142, ausgestellt am 03.12.2020 für 
 
Mitaxa GmbH, Geschäftsführer: Ahmad El Hussein 
Mintarder Weg 51, 45219 Essen, 
 
ist verloren gegangen. 
 
Die Urkunde wird hiermit für ungültig erklärt. 
 
17.05.2024 Der Oberbürgermeister 
 88-66 571 
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99/2024 

Ungültigkeit einer Urkunde 
 
Die beglaubigten Abschriften Nr. 0024 und 0026 der Genehmigungsurkunde für den grenz-
überschreitenden gewerblichen Güterkraftverkehr D-05-028-G-0236 ausgestellt am 
22.10.2018 für VELOG Transporte GmbH & Co. KG, Am Stadthafen 30, 45356 Essen, sind 
verloren gegangen. 
 
Die Urkunden werden hiermit für ungültig erklärt. 
 
22.05.2024 Der Oberbürgermeister 
 88-66 571 
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Fachbereich für Statistik, Stadtforschung und Wahlen 
 

100/2024 

Stadtwahlausschuss zur Europawahl 2024 
 
Zu Mitgliedern des Stadtwahlausschusses zur Wahl des Europäischen Parlaments am 
9. Juni 2024 werden berufen:  
 
Partei Funktion Name Vorname 
    
CDU Beisitzer Fuchs Florian 
CDU stellv. Beisitzer Schrumpf  Fabian 
CDU Beisitzer Tuppeck Peter 
CDU stellv. Beisitzer Kalweit Dirk 
GRÜNE Beisitzerin Zeeb Elke 
GRÜNE stellv. Beisitzerin Schumacher Sandra 
GRÜNE Beisitzer Potthoff Ernst 
GRÜNE stellv. Beisitzer Berger Sascha 
SPD Beisitzer Schwamborn Michael 
SPD stellv. Beisitzer Kaiser Christian 
AfD Beisitzer Dr. Postert Hermann 
AfD stellv. Beisitzerin Graf Gabriele 

 
Der Stadtwahlausschuss stellt gemäß § 69 Europawahlordnung nach dem Wahltag das end-
gültige Wahlergebnis der Europawahl 2024 in Essen fest.  
Die Sitzung des Stadtwahlausschusses findet am Donnerstag, 13. Juni 2024, 13:00 Uhr, im 
Rathaus Porscheplatz, 45127 Essen, Ratstrakt, Raum 1.17 (Grenoble), statt.  
 
Der Ausschuss ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Beisitzerinnen und Beisit-
zer beschlussfähig.  
 
Die Sitzung ist öffentlich, alle haben Zutritt.  
 
28.05.2024 Thomas Kufen 

 Oberbürgermeister 
 als Stadtwahlleiter 

 88-12 313 
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Sonstige Bekanntmachungen 
 

Amprion GmbH 
 

101/2024 

Ankündigung von Baugrunduntersuchungen 
für anstehende Massnahmen 

 

ANKÜNDIGUNG VON BAUGRUND- 
UNTERSUCHUNGEN FÜR ANSTEHENDE MASSNAH-
MEN 
 

Ortsübliche Bekanntmachung im Bereich der Stadt Essen    
Netzverstärkung zentrales Ruhrgebiet 
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
Amprion hat als zuständiger Übertragungsnetzbetreiber den gesetzlichen Auftrag, das Übertragungsnetz im Zuge der Energie-
wende um- und auszubauen. 
 
Für die Modernisierung unserer Energieinfrastruktur führt Amprion in der zweiten Jahreshälfte Seiltauschmaßnahmen zwischen 
den Umspannanlagen Emscherbruch, Hüllen und Eiberg durch. Bei einem Seiltausch werden bestehende Leiterseile entlang 
einer Stromtrasse durch neue Leiterseile ersetzt: Außerdem wird auf der bestehenden Leitung zwischen dem Punkt Wanne und 
dem Punkt Günnigfeld ein weiterer Stromkreis aufgelegt. 
 
Für die Vorbereitung der Maßnahmen sind an einigen Mastfundamenten Baugrunduntersuchungen durchzuführen, um detaillierte 
Kenntnisse über die Bodenverhältnisse zu erlangen. 
 
Die angekündigten Vorarbeiten dienen zur Erhebung essentieller Daten, die für die weitere Vorbereitung der Maßnahmen erfor-
derlich sind. In diesem Zusammenhang sind die geotechnischen Untersuchungen an den ausgewählten Stellen nicht als konkrete 
Bauvorbereitung/-ausführung zu verstehen, sondern dienen der Aufklärung der generellen natürlichen Gegebenheiten (Topogra-
phie, Gewässer, Boden, Grundwasser etc.), die für die Vorbereitung und Detaillierung der Planung notwendig sind. 
 
Mit dieser ortsüblichen Bekanntmachung werden den von den Untersuchungen betroffenen Eigentümern und Nutzungsberech-
tigten die Vorarbeiten nach § 44 Abs. 2 EnWG bekanntgemacht. 
 
Die Vorarbeiten erstrecken sich über einen Gesamtzeitraum von 
 

JUNI 2024 BIS AUGUST 2024 
 
Baugrunduntersuchungen 
 
Rammsondierungen/ Kleinrammbohrung: Rammsondierungen und Kleinrammbohrungen sind einfache Methoden zur Erkun-
dung des Untergrundes. Bei der Sondierung wird zur Feststellung der Lagerungsdichte des Untergrundes eine rund 5 Zentimeter 
breite Sonde bis in Tiefen von etwa 6 bis 10 Metern in den Untergrund gebracht. Gegebenenfalls ist es erforderlich an den 
Untersuchungspunkten eine ebene Fläche (sog. Bohrplateau) unter Zuhilfenahme eines Baggers herzustellen. Bei der Bohrung 
werden Bodenproben mittels einer rund 8 Zentimeter breiten Sonde in Tiefen von etwa 6 bis 10 Metern entnommen, durch die 
u.a. der Bodenaufbau bestimmt werden kann. Als Geräte kommen Handgeräte oder kleine Raupenfahrzeuge zum Einsatz. Diese 
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benötigen eine Aufstellfläche von rund 1 mal 2,5 Metern. Nach Abschluss wird das Bohrloch wieder verschlossen. Unmittelbar 
nach Durchführung der Arbeiten steht die Fläche wieder uneingeschränkt zur Verfügung. In der Regel sind die Arbeiten – abhängig 
von den Witterungsbedingungen – innerhalb von einem halben Tag pro Mast abgeschlossen. 
 
Rotationskernbohrung: Die Rotationskernbohrung ist eine Methode zur Erkundung des Untergrundes und zur Entnahme von 
Bodenproben. Hierbei wird ein rund 15 Zentimeter breites Kernrohr durch hydraulischen Antrieb drehend und drückend bis in 
Tiefen von bis zu 30 Metern in den Untergrund getrieben. Als Geräte kommen in der Regel Raupenfahrzeuge zum Einsatz. Diese 
benötigen eine Aufstellfläche von rund 6 mal 6 Metern. Gegebenenfalls ist es erforderlich an den Untersuchungspunkten eine 
ebene Fläche (sog. Bohrplateau) unter Zuhilfenahme eines Baggers herzustellen. Nach Abschluss der Arbeiten wird das Bohrloch 
fachgerecht wieder verfüllt. Unmittelbar nach Durchführung der Rotationskernbohrung steht die Fläche wieder uneingeschränkt 
zur Verfügung. In der Regel sind die Arbeiten – abhängig von den Witterungsbedingungen – innerhalb von ein bis drei Tagen pro 
Mast abgeschlossen.  
 
Kampfmittelerkundung: Vor Durchführung der zuvor genannten Maßnahmen wird der Untersuchungspunkt auf Kampfmittel 
erkundet. So wird sichergestellt, dass Kampfmittel keine Gefahr für die Erkundungsarbeiten darstellen. Die Kampfmittelerkundung 
erfolgt in den überwiegenden Fällen mittels Handgeräte von der Oberfläche aus. Im Falle eines Kampfmittelfundes werden die 
erforderlichen Bergungsarbeiten im Anschluss durchgeführt. Hierzu kann ggf. der Einsatz von Fahrzeugen erforderlich sein. Diese 
Arbeiten finden einige Tage vor den eigentlichen Erkundungsmaßnahmen statt. In der Regel sind die Arbeiten – abhängig von 
den Witterungsbedingungen – innerhalb von einem halben Tag pro Mast abgeschlossen. 
 
Alle Arbeiten werden unter Berücksichtigung der aktuell gültigen Bodenschutzbestimmungen vorgenommen. Gleichzeitig werden 
diese von einem Bodenkundler*in begleitet. 
 
Für die Durchführung der vorgenannten Untersuchungen kann es punktuell erforderlich sein, Rückschnitte von Bewuchs vorzu-
nehmen. Rückschnittarbeiten werden von uns stets nur in dem unbedingt erforderlichen Umfang durchgeführt. 
 
Zum Erreichen der Untersuchungspunkte (in der Regel durch Erkundungstrupps und Raupenfahrzeuge) werden Zuwegungen zu 
diesen notwendig. Es werden hierzu überwiegend öffentliche Straßen befahren und nur auf möglichst kurzen Strecken land- und 
forstwirtschaftliche oder ggf. auch private Wege genutzt, die ggf. temporär ertüchtigt werden müssen. Die Anfahrt erfolgt entspre-
chend der Bodenbeschaffenheit.  
 
Mit den Arbeiten haben wir u.a. die Firma BUCHHOLZ+PARTNER, Am Oberen Anger 9 in 04435 Schkeuditz, Tel. 034207 – 
98 99 0, E-Mail info@buchholz-und-partner.de beauftragt. Sie wurde von uns angewiesen, das Recht zum Betreten von Grund-
stücken äußerst schonend auszuüben. Im Zuge der Arbeiten werden im Regelfall keine Schäden verursacht. Sollte es trotz aller 
Vorsicht zu Flurschäden kommen, können diese beim o. g. Kontakt angezeigt werden. Wir werden diese sodann entsprechend 
den gesetzlichen Vorgaben in § 44 Abs. 3 EnWG entschädigen. Mindestens 14 Tage vor Durchführung der Maßnahmen werden 
Eigentümer*innen und ggf. Nutzungsberechtigte über den genauen Termin der Baugrunduntersuchung auf den betroffenen Flur-
stücken durch die beauftragte Bohrfirma noch einmal individuell informiert. 
 
Eine Inanspruchnahme der Flurstücke erfolgt nur im Rahmen der oben beschriebenen Vorarbeiten und auf Grundlage des § 44 
EnWG. Gemäß Absatz 1 müssen Eigentümer*innen und sonstige Nutzungsberechtigte diese Arbeiten dulden, da sie zur Vorbe-
reitung der Planung dienen und hiermit ordnungsgemäß angekündigt werden. 
 
Bei allen Vorarbeiten im Bereich der Trasse setzen wir höchste Standards für den Schutz von Mensch und Umwelt. Die Belange 
von Umwelt, Natur und Landschaft nehmen wir dabei sehr ernst und halten uns streng an die gesetzlichen Vorgaben. Wir versu-
chen zudem die temporäre Störung der Wohn- und Erholungsfunktionen während der Erkundungsphase durch vorausschauende 
Planung, Absprachen mit Behörden und Betroffenen sowie den Einsatz schonender Technologien so gering wie möglich zu halten. 
 
Die genannten Vorarbeiten stellen keinerlei Vorentscheidung für das geplante Vorhaben dar. Sie dienen lediglich der fachgerech-
ten Erstellung der Antragsunterlagen. Wir werden das Vorhaben darüber hinaus frühzeitig und umfassend kommunikativ beglei-
ten. 
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Wir bedanken uns vorab bei allen betroffenen Eigentümer*innen und sonstigen Nutzungsberechtigten für Ihr Verständnis. 
 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 
 
Dr. Matthias Machinek 
Projektsprecher 
TELEFON: 01520 - 4672143 
E-MAIL: matthias.machinek@amprion.net 
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LISTE DER FLURSTÜCKE IM BEREICH DER STADT ESSEN 
 
 
Flurstücke betroffen von Untersuchungen 
 
Gemarkung Leithe 
 
Flur 2 
Flurstück: 155 

 
Flur 8 
Flurstück: 143 

 

Flur 11 
Flurstücke: 21; 37; 156; 411 

 

 

Gemarkung Freisenbruch 
 
Flur 31 
Flurstück: 120 

 

Flur 32 
Flurstücke: 297; 600 

 
Flurstücke betroffen als Zuwegungen 
 

Gemarkung Leithe 
 
Flur 8 
Flurstücke: 23; 24; 70; 91 

 
Flur 11 
Flurstücke: 45; 97; 98; 139; 412; 417 

 
Gemarkung Freisenbruch 
 
Flur 4 
Flurstücke: 57; 458; 459 

 
Flur 31 
Flurstücke: 94; 102; 261 

 
Flur 32 
Flurstücke: 288; 518; 519; 616 
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Öffentliche Zustellungen 
 

102/2024 

Liste der öffentlichen Zustellungen 
 
Zum Zwecke der öffentlichen Zustellung gem. § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
vom 12.08.2005 (BGBl. I S. 2354) in Verbindung mit § 1 des Landeszustellungsgesetzes 
NRW vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der jeweils gültigen Fassung wird für Nachge-
nannte(n) die Bekanntmachung eines Schreibens an der Anschlagtafel im Erdgeschoss des 
Rathauses, Porscheplatz 1, ausgehändigt. 
 
Name, Vorname letzte bekannte Anschrift zuständiges Amt 
 
Daun, Leon Emanuele Söllingstr. 106 JobCenter Essen Mitte-Nord, 
 45127 Essen  88-56 225 
 
Hokkeler, Domenik Gladbecker Str. 244 JobCenter Essen Mitte, 
 45326 Essen  88-56 118 
 
HQ Sweets Essen Industriestr. 20 Finanzbuchhaltung und 
GmbH 28199 Bremen Stadtsteueramt, 
   88-21 458 
 
Jagusch, Patrick Söllingstr. 106 JobCenter Essen Mitte-Nord, 
 45127 Essen  88-56 225 
 
Kaup, Oliver Grabenstr. 96 JobCenter Essen Mitte-Nord, 
 45141 Essen  88-56 225 
 
Kerbach, Grabenstr. 96 JobCenter Essen Mitte-Nord, 
Maik Alexander 45141 Essen  88-56 225 
 
Konzept Security GmbH Landstr. 71 Finanzbuchhaltung und 
 45968 Gladbeck Stadtsteueramt, 
   88-21 458 
 
Krasimirov, Mladen  Jugendamt, 
   88-51 270 
 
Krasiuk,   Jugendamt, 
Yurii Leonidovych   88-51 270 
 
Kwick, Tulpenweg 9 JobCenter Essen Süd I, 
Tiffany Sissi Elisabeth 45133 Essen  88-56 770 
 
Nafea, Sinan Ezzat  Jugendamt, 
   88-51 668 
 
Ngongo, Niederstr. 10 Kommunale Ausländerbehörde, 
Przincia Paola 45141 Essen  88-38 216 
 
Osetrovas, Michailas Quellenstr. 22 Finanzbuchhaltung und 
 59556 Lippstadt Stadtsteueramt, 
   88-21 311 
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Name, Vorname letzte bekannte Anschrift zuständiges Amt 
 
Strauch, Melissa Dammannstr. 32 – 38 JobCenter Essen Mitte-Nord, 
 45138 Essen  88-56 225 
 
Vogelsang, Dennis Wendelinstr. 30 – 32 JobCenter Essen Mitte-Nord, 
 45307 Essen  88-56 225 
 
Yakubu, Mustafa  Jugendamt, 
   88-51 268 
 
Yasar, Kayhan  Jugendamt, 
   88-51 634 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das jeweilige Schriftstück zwei Wochen nach Aushang der 
Benachrichtigung als zugestellt gilt. 




